
27.03.2026
Stadt Zeitz, Der Oberbürgermeister
Fachbereich Ordnungswesen - Vergabestelle
Altmarkt 1
06712 Zeitz
Tel. 03441/83-456, -362, -351 Fax 03441/83-266

An die Teilnehmer/Bieter

05.05.2026 09.00 Uhr

05.05.2026 09.01 Uhr
ohne Eintrag

ohne Eintrag
30.06.2026

ohne Eintrag
Energetische Sanierung der Pumpen im Zentralklärwerk Zeitz, Tröglitzer Straße 1
in 06729 Elsteraue OT Göbitz

633103/03/2026 Pumpenmontage, EMSR-Installation, Integration und Inbetriebnahme

1 Bauwerkszeichnung Zulaufpumpstation, 1 Bauwerkszeichnung RLS-Pumpstation

ergänzende Vertragsbedingungen zu §§ 17 und 18 TVergG LSA
Wichtige Hinweise für die Bieter zu § 8 TVergG LSA (Bestbieter)



Erklärung zu Tariftreue, Mindeststundenentgelt u. Entgeltgleichheit (§ 11 TVergG LSA)
Erklärung zum Nachunternehmereinsatz (§ 14 TVergG LSA)

Stadt Zeitz
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Altmarkt 1
06712 Zeitz

ohne Eintrag

1. Eigenerklärung zur Eignung hinsichtlich der Montage Pumpenanlage, EMSR-Technik, Integration und Inbetriebnahme
und dass diese wesentlichen Leistungen selbst ausgeführt werden (siehe LV Seite 2 unter Bewerbungsbedingungen)

2. Nachweis Betriebshaftpflicht mind. 5 Mio Euro für Personenschäden und 2 Mio Euro für Sach- und Vermögens-
schäden



Nicht nachgefordert werden das Angebotsschreiben Formblatt 213 sowie das verpreiste
Leistungsverzeichnis im PDF-Format. (Ausschlussgrund)



ohne Eintrag
Energetische Sanierung der Pumpen im Zentralklärwerk Zeitz, Tröglitzer Straße 1

in 06729 Elsteraue OT Göbitz

633103/03/2026 Pumpenmontage, EMSR-Installation, Integration und Inbetriebnahme

3. Vergabekammer, Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-Str. 2, 06112 Halle/S.
***Auf die in den §§ 19 - 22 TVergG LSA enthaltenen Regeln wird hingewiesen.***

Die Frist zur Einreichung von Bieteranfragen entsprechend Formblatt 212 Punkt 1 endet am 28.04.2026.







633103/03/2026

Energetische Sanierung der Pumpen im Zentralklärwerk Zeitz, Tröglitzer Straße 1

in 06729 Elsteraue OT Göbitz

Pumpenmontage, EMSR-Installation, Integration und Inbetriebnahme

01.07.2026

30.12.2026

0,1

3



10.1 weitere besondere Vertragsbedingungen siehe Anlage Ergänzende Vertragsbedingungen
zu §§ 17 und 18 Tariftreue- und Vergabegesetz Sachsen-Anhalt

- Ende der weiteren besonderen Vertragsbedingungen -



024 0 PDF32 11.2025

Ergänzende Vertragsbedingungen zu den §§ 17 und 18 des Tariftreue- und Vergabegesetzes

Sachsen-Anhalt (TVergG LSA)

1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber auf dessen Verlangen nach

§ 17 TVergG LSA seine Entgeltabrechnungen sowie die Unterlagen über die Abführung

von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen nach § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 TVergG LSA

vorzulegen. Der Auftragnehmer hat seine Arbeitnehmer auf die Möglichkeit solcher

Kontrollen hinzuweisen. Der Auftragnehmer hat vollständige und prüffähige Unterlagen

nach § 17 Abs. 1 Satz 2 TVergG LSA über die eingesetzten Arbeitnehmer bereitzuhalten.

2. Zur Sicherung der in § 11 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 5 genannten vergaberechtlichen

Hauptpflichten und der in § 12 Satz 2 und § 17 Satz 4 genannten vergaberechtlichen

Nebenpflichten des Auftragnehmers ist der öffentliche Auftraggeber berechtigt, gegen

jeden schuldhaften Verstoß Sanktionen nach den folgenden Maßgaben zu vereinbaren.

Die Sanktionen sind unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit nach Art und Umfang des

Verstoßes zu bemessen.

a) Verstöße gegen Nebenpflichten:

Bei erstmaligem Verstoß gegen Nebenpflichten kann eine Verwarnung erteilt oder eine

Vertragsstrafe von bis zu 1 % des Auftragswertes verhängt werden, sofern keine

Nachbesserung innerhalb von 30 Tagen erfolgt.

b) Wiederholte Verstöße gegen Nebenpflichten:

Bei wiederholtem Verstoß gegen Nebenpflichten kann, sofern eine Nachbesserung

innerhalb von 30 Tagen nicht erfolgt, eine Vertragsstrafe von bis zu 3 % des

Auftragswertes verhängt werden.

c) Verstöße gegen Hauptpflichten:

Bei Verstößen gegen Hauptpflichten kann eine Vertragsstrafe von bis zu 5 % des

Auftragswertes verhängt werden; zusätzlich kann eine fristlose Kündigung des

Vertrages oder eine Auftragssperre von bis zu sechs Monaten erfolgen.

d) Höchstgrenze der Vertragsstrafen:

Insgesamt darf die Summe aller Vertragsstrafen bei mehreren Verstößen 10 %

des Auftragswertes nicht überschreiten

3. Der öffentliche Auftraggeber darf Maßnahmen nach Nummer 2 dieser Ergänzenden

Vertragsbedingungen unabhängig von der Geltendmachung einer Vertragsstrafe aus

anderem Grunde sowie von der Geltendmachung sonstiger Ansprüche ergreifen.

Stand: 18.11.2025
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